
+++ Eltern für Eltern +++ Eltern informieren Eltern +++ Fakten statt Verlautbarung +++ 
+++ Wichtige Informationen für die Eltern der künftigen 7. Klassen +++ 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
es ist immer wieder zu hören, dass Zugangsbeschränkungen für Schüler, die nicht aus Lichten-
berg kommen, geltend gemacht würden. Das ist unrichtig. Wenn das Schulprofil die Interessen 
und Neigungen des Schülers optimal aufgreift, spielt die Länge des Schulwegs nur noch eine un-
tergeordnete Rolle. Das Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium hat bisher zahlreiche Schüler aus 
anderen Stadtbezirken aufgenommen und war immer dankbar für diese Schüler, weil sie zur Viel-
falt und dem besonderen Schulprofil beitragen.  
 

Was aber, wenn auf entsprechende Urteile vor Berliner Gerichten verwiesen wird, die Klagen der 
Eltern mit dem Schulweg-Argument abgewiesen haben sollen? Wir, die Eltern des Coppi-
Gymnasiums, haben nachgefragt. Oberverwaltungsgericht, Verwaltungsgericht und der Senats-
verwaltung legten wir folgende Frage vor: „Sehr häufig hören wir in letzter Zeit, dass es aufgrund 
eines Gerichtsurteils nicht mehr möglich ist, die weiterführende Schule innerhalb Berlins frei zu 
wählen.“ Wir erhielten folgende Antworten: 
 

• Oberverwaltungsgericht: … „muss ich Ihnen leider mitteilen, dass eine Entscheidung 
über die Unmöglichkeit einer freien Wahl einer weiterführenden Schule in Berlin in unserem 
Hause nach… Befragung der zuständigen juristischen Dezernenten nicht bekannt ist. E-
ventuell bezog sich Ihre Information auf ein anderes Bundesland.“ OVG Berlin-
Brandenburg, 13.11.2008 

 

• Verwaltungsgericht: „Eine Entscheidung mit dem in Ihrem Schreiben dargestellten Inhalt 
hat das Gericht nicht getroffen. Die Kammer legt vielmehr in ihrer ständigen Rechtspre-
chung zugrunde, dass es für den Übergang in die Sekundarstufe I in erster Linie auf den 
von den Erziehungsberechtigten ausgesprochenen Erstwunsch ankommt.“ Verwaltungsge-
richt Berlin, 13.11.2008 

 

• Senatsverwaltung: „Die Aufnahme in eine weiterführende Schule richtet sich nach § 56 
des Schulgesetzes. Danach wählen die Erziehungsberechtigten den Bildungsgang und die 
Schulart, die ihr Kind nach der Beendigung der Grundschule besuchen soll. … Mir ist nicht 
bekannt, dass das Verwaltungsgericht Berlin oder das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg diese Grundsätze in einer Entscheidung in Frage gestellt oder gar aufgehoben 
hat.“ Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 13.11.2008 

 

Das Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium hat bei seinem besonderen Profil stets darauf geach-
tet, dass interessierte und begabte Schüler, unabhängig von ihrem Wohnort, die Schule besuchen 
können, sofern entsprechende Kapazitäten vorhanden sind. Dieser Grundsatz wird in voller Über-
einstimmung mit den rechtlichen Vorgaben des Schulgesetzes verwirklicht.  

§ 56 Berliner Schulgesetz: Übergang in die Sekundarstufe I (Auszug) 
 

(1) Die Erziehungsberechtigten wählen den Bildungsgang und die Schulart der Sekundarstufe I, den oder 
die ihr Kind nach der Grundschule besuchen soll … 
 

(5) Die Schülerinnen und Schüler werden unter Beachtung der Aufnahmekapazität und nach Maßgabe freier 
Plätze gemäß den Organisationsrichtlinien der Schulaufsichtsbehörde in eine Schule aufgenommen. … Über-
schreitet die Zahl der Anmeldungen für eine Schule deren Aufnahmekapazität, so richtet sich die Aufnahme 
nach den folgenden Kriterien in abgestufter Rangfolge:  
 

1. die Wahl der angebotenen Sprachenfolge,  
2. die Fortsetzung einer bereits in der Grundschule begonnenen Ausbildung an musik- oder sportbetonten 
Zügen,  
3. die Wahl eines angebotenen Wahlpflichtangebots oder des bestimmten Schulprogramms,  
4. die Bildungsgangempfehlung gemäß Absatz 2 oder  
5. die Erreichbarkeit der Schule von der Wohnung unter Berücksichtigung der Lage der Schule zu anderen 
Schulen mit demselben Bildungsgang.  
Im Übrigen entscheidet das Los.  

 

Unser Tipp: Erstwunsch Coppi (z.B. Musikklasse), Zweitwunsch: Coppi (z.B. Regelklasse)! 
+++ Noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@coppi-eltern.de +++ 


